
richterliche Bestätigung eingeholt werden. Beides war 
nicht geschehen, und schon darin lag eine klare Ge
setzesverletzung.

Der Einspruch des Bezirksstaatsanwalts bei der Be
zirksbehörde der Deutschen Volkspolizei hatte Erfolg. 
Dem Beschwerdeführer wurden die unrechtmäßig be
schlagnahmten und vorabverfügten Ferngläser vom 
VEB Optik Karl Zeiß, Jena, wieder zurückgegeben.

IV
Beim Kreisbetrieb der VEAB Schwerin befanden 

sich 1 Mercedes Diesel 4 Tonnen, 1 Anhänger und 
1 Zugmaschine. Am 2. Dezember 1953 forderte der 
Staatsanwalt des Bezirks Schwerin den Leiter des 
VEAB unter Bezugnahme auf § 3 Abs. 5 der Verord
nung über die Errichtung kommunaler Großhandels
betriebe vom 30. April 1953 (GBl. S. 702) auf, die ge
nannten Fahrzeuge den kommunalen Großhandels
betrieben zu übergeben. Nach dieser Verordnung über
tragen die volkseigenen und genossenschaftlichen Be
triebe des Groß- und Einzelhandels die in § 2 Abs. 1 
der Verordnung genannten Aufgaben den kommunalen 
Großhandelsbetrieben; sie sind verpflichtet, alle sonsti
gen für die Durchführung der Großhandelstätigkeit 
benutzten und geeigneten Einrichtungen den kommu
nalen Großhandelsbetrieben zur Verfügung zu stellen.

Der in dem Einspruch gestellten Aufforderung zur 
Herausgabe der Fahrzeuge an den kommunalen Groß
handelsbetrieb kam der VEAB nicht nach. Als Begrün
dung führte er an, daß alle Fahrzeuge auf Initiative 
der Werktätigen des VEAB erst fahrbereit gemacht 
worden seien. Der Leiter des kommunalen Großhan
delsbetriebes habe sich in keiner Weise um die Wieder
instandsetzung der seinerzeit unbrauchbaren Fahrzeuge 
bemüht; der kommunale Großhandel habe deshalb auch 
keinen Anspruch auf die Fahrzeuge. Die Angelegenheit 
wurde dem Generalstaatsanwalt der Deutschen Demo
kratischen Republik zur endgültigen Entscheidung zu
geleitet. Unter Mitwirkung der HA Organisation und 
Technik des Handels im Ministerium für Handel und 
Versorgung wurde entschieden, daß der Einspruch des 
Staatsanwalts des Bezirks Schwerin zu Recht bestehe.

Die Pflicht zur Abgabe der Fahrzeuge an den kommu
nalen Großhandelsbetrieb bestand auch noch zum Zeit
punkt des Einspruchs, also trotz der seit Inkrafttreten 
der Verordnung vom 30. April 1953 verstrichenen Zeit. 
Die von dem VEAB entwickelte Initiative zur Instand
setzung der Fahrzeuge verdient zwar größte Anerken
nung, konnte aber nicht zur entgegengesetzten Ent
scheidung führen. v

Der Angestellte W. kaufte 1t. Kaufvertrag vom 
21. Oktober 1953 von der DHZ-Industriebedarf Schwe
rin ein Kraftfahrzeug Typ Krad DKW zum Preise von 
263 DM einschließlich Schätzgebühr. Da der Käufer der 
im Vertrag festgelegten Zahlungspflicht um 10 Tage 
verspätet nachkam, machte die DHZ die Mindestver
tragsstrafe in Höhe von 10 DM geltend, wobei sie sich 
auf die 2. DurchfBest. zur VertragsVO vom 19. August 
1952 (GBl. S. 793) stützte. In § 1 Abs. 3 Buchst, c dieser 
Durchführungsbestimmung heißt es, daß eine Vertrags
strafe zu zahlen ist, wenn die Zahlung des Rechnungs
betrages nicht fristgemäß erfolgt.

Die DHZ hat jedoch übersehen, daß nach § 1 der 
2. DurchfBest. die Vertragsstrafe bei Abschluß des 
Kaufvertrages vereinbart worden sein muß, während 
der vorgelegte Kaufvertrag nicht erkennen läßt, daß 
dies geschehen ist. — Ausschlaggebend ist aber der 
Umstand, daß es sich bei dem Käufer um eine Privat
person handelt, die Durchführungsbestimmung zur Ver
tragsVO sich aber nur auf Warenlieferungen in der 
volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft bezieht.

Der Einspruch des Staatsanwalts mußte daher Erfolg 
haben. yj.

Der Staatsanwalt von Berlin-Lichtenberg legte bei 
einer HO-Kreisverwaltung Einspruch ein, da diese un
zulässigerweise die Einstellung jugendlicher Arbeiter 
mit der Begründung abgelehnt hatte, diese Jugend
lichen seien berufsschulpflichtig und könnten daher 
nicht eingestellt werden. Diese Auffassung, die oftmals 
bei Leitern der Abteilung Arbeit einzelner Betriebe 
festzustellen ist, war darüber hinaus Anlaß, eine weit
hin wirkende aufklärende Tätigkeit auszuüben und so 
die Rechte der Jugendlichen, insbesondere ihr Recht 
auf Arbeit im Produktionsprozeß, zu wahren.

VII
Die besondere Bedeutung, die die Schaffung von Kon

fliktkommissionen für die Wahrung der Rechte der Ar
beiter im Arbeitsprozeß darstellt, gab der Staatsanwalt
schaft in Berlin Veranlassung, die Einhaltung dieser 
Anordnung besonders zu überwachen.

In einem großen Industriewerk legte der Staatsan
walt Einspruch ein und erreichte damit, daß die Bil
dung der Konfliktkommisssion, die bisher unterlassen 
worden war, durchgeführt wurde. Ausgangspunkt hier
für war die Beschwerde eines Arbeiters, der durch die 
Nichtbildung der Konfliktkommission in der Wahrneh
mung seiner Rechte behindert worden war.

VIII
Die Abteilung Wohnungswesen eines Stadtbezirks 

von Groß-Berlin verlangte bei Zuzug in den Stadt
bezirk von dem zuziehenden Bürger eine Erklärung, 
daß er in diesem Bezirk keinerlei Anträge auf Zuerken
nung von Wohnraum stellen werde. Bei nachträglicher 
Veränderung der Wohnraumlage lehnte sie auch be
rechtigte Anträge unter Hinweis auf die einmal abge
gebene Erklärung ab.

Die Forderung einer solchen Verzichtserklärung stellt 
einen krassen Fall ungesetzlicher Handlungsweise 
einer Verwaltungsstelle dar. Auf Einspruch des Staats
anwalts gab die Abteilung Wohnungswesen dieses 
Stadtbezirks ihre bisherige Übung auf und erklärte die 
bereits in der Vergangenheit abgeforderten Verzichts
erklärungen als gegenstandslos, so daß sie nicht mehr 
zur Begründung einer Ablehnung benutzt werden 
dürfen.

IX
Auf dem Gebiet der Allgemeinen Aufsicht müßten 

die Staatsanwälte der Durchsetzung von neuen Ge
setzen stärkere Beachtung schenken, denn eine Gesetz
widrigkeit kann auch darin bestehen, daß ein Verwal
tungsorgan untätig bleibt und die Durchführung eines 
Gesetzes oder einer Verordnung überhaupt nicht in An
griff nimmt.

So war beispielsweise drei Monate nach Erlaß der 
Verordnung über die Mitarbeit der Bevölkerung auf 
dem Gebiet der Jugendhilfe vom 11. Juni 1953 von dem 
Referat Jugendhilfe und Heimerziehung beim Rat des 
Kreises Torgau auf diesem Gebiet noch nichts unter
nommen worden. Auf Grund des Einspruchs des Staats
anwalts bei der Vorsitzenden des Rates des Kreises 
wurde der Referatsleiter der Jugendhilfe und Heim
erziehung beauftragt, in der folgenden Ratssitzung die 
erwähnte Verordnung zu erläutern. Die verzögerte An
wendung der VO wurde damit begründet, daß noch 
keine „Durchführungsbestimmungen“ ergangen seien. 
Der Rat beschloß nunmehr, den Referatsleiter zu be
auftragen, nach 4 Wochen einen Bericht über die Ver
wirklichung der Verordnung zu geben. Bei diesem Be
richt, der Ende September erfolgte, erwies sich, daß in 
der Zwischenzeit außer einem Rundschreiben und 
einem Vortrag in einer Bürgermeisterbesprechung 
nichts besonderes getan worden war. Von den 46 Städ
ten und Gemeinden hatten lediglich 14 Orte Jugend
helfer gemeldet. Auch hier wurde als Entschuldigung 
das Fehlen der Durchführungsbestimmungen ange
geben.

Nachdem der Staatsanwalt des Kreises sehr eindring
lich auf die Notwendigkeit der Durchführung unserer 
Gesetze hingewiesen hatte, faßte der Rat des Kreises 
dann in dieser Angelegenheit einen konkreten Be
schluß. Erst jetzt wurden die Maßnahmen getroffen, 
die schon im Juni hätten eingeleitet werden müssen, 
und erst jetzt wurde mit der operativen Anleitung 
dafür begonnen, die VO über die Mitarbeit der Be
völkerung auf dem Gebiet der Jugendhilfe in den 
Städten und Gemeinden in die Praxis umzusetzen. 
Nach annähernd einem halben Jahr, am 6. November 
1953, wurden die Jugendhelfer endlich verpflichtet, und 
damit war erst die Grundlage für die Anwendung der 
genannten Verordnung gegeben.

Dieses Beispiel zeigt, daß ein Teil unserer Staats
funktionäre noch bei weitem nicht die erforderliche 
Sorgfalt bei der Einführung und Durchsetzung von 
neuen Verordnungen anwendet; es bringt aber auch den 
Beweis dafür, wie notwendig es ist, daß die Staatsan
waltschaft als wirklicher Hüter und Wahrer der demo
kratischen Gesetzlichkeit auf dem Gebiet der Allge
meinen Aufsicht in Erscheinung tritt.
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